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Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/de/virtuelles-rathaus.php.

Die (08 31) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

■ BA-Nr. 670/16 – Umbau und
Sanierung Einfamilienhaus auf Flst.Nr.
4140/15, Gemarkung Kempten, Kempten
(Allgäu), Peter-Dörfler-Straße 24
Mit Bescheid vom 07.02.2017 hat die
Stadt Kempten (Allgäu) als untere Bau-
aufsichtsbehörde die Genehmigung für
o.g. Baumaßnahme erteilt.
Die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens können beim Bauverwaltungs-
und Bauordnungsamt der Stadt Kemp-
ten (Allgäu) während der öffentlichen
Sprechzeiten eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Augsburg, Kornhaus-
gasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss
den Kläger, den Beklagten [Stadt Kemp-
ten (Allgäu)] und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll
einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
– Durch das Gesetz zur Änderung

des Gesetzes zur Ausführung der
Verwaltungsgerichtsordnung vom
21.06.2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechtes
abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diesen Bescheid Wi-
derspruch einzulegen.

– Die Klageerhebung in elektronischer
Form (z.B. durch E-Mail) ist unzu-
lässig.

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungs-
gericht seit 01.07.2004 grundsätzlich
ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.

O.g. Baugenehmigungsbescheid gilt
mit dem Datum der heutigen Bekannt-
machung als zugestellt.
Die Frist zur Klageerhebung wird mit
dem Tag der Zustellung in Lauf ge-
setzt.

■ Wahl zum 19. Deutschen Bundestag
am 24. September 2017
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters
für den Wahlkreis 256 Oberallgäu
Aufforderung zur Einreichung von
Kreiswahlvorschlägen
Für die Durchführung der Bundes-
tagswahl sind insbesondere das Bun-
deswahlgesetz (BWG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993
(BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert

durch Art. 1 des Dreiundzwanzigsten
Gesetzes zur Änderung des Bundes-
wahlgesetzes vom 3. Mai 2016 (BGBl I
S. 1062), und die Bundeswahlordnung
(BWO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. April 2002 (BGBl
I S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1
der Zehnten Verordnung zur Ände-
rung der Bundeswahlordnung vom 13.
Mai 2013 (BGBl I S. 1255) maßgeblich.
Hiermit fordere ich die Parteien und
die Wahlberechtigten zur möglichst
frühzeitigen Einreichung der Kreis-
wahlvorschläge auf (§ 32 BWO). Die
Kreiswahlvorschläge sind beim Kreis-
wahlleiter spätestens am
17. Juli 2017, 18:00 Uhr
schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).
Die zur Entgegennahme von Wahl-
vorschlägen zuständige Dienststelle
des Kreiswahlleiters befindet sich
im Landratsamt Lindau (Bodensee),
Dienstgebäude Bregenzer Straße 35,
2.Stock, Zimmer Nr. 203, 88131 Lindau
(Bodensee).
A. Voraussetzungen für die Einrei-

chung von Kreiswahlvorschlägen
1. Kreiswahlvorschläge können von

Parteien und nach Maßgabe des
§ 20 BWG von Wahlberechtigten
eingereicht werden (§ 18 Abs. 1
BWG). Eine Partei kann in jedem
Wahlkreis nur einen Kreiswahl-
vorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5
BWG).

2. Parteien, die im Deutschen Bun-
destag oder in einem Landtag seit
deren letzter Wahl nicht aufgrund
eigener Wahlvorschläge ununter-
brochen mit mindestens fünf Ab-
geordneten vertreten waren, kön-
nen als solche einen Kreiswahl-
vorschlag nur einreichen, wenn
sie spätestens am 19. Juni 2017 bis
18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter
(Statistisches Bundesamt, Gustav-
Stresemann-Ring 11, 65189 Wies-
baden) ihre Beteiligung an der
Wahl schriftlich angezeigt haben
und der Bundeswahlausschuss
ihre Parteieigenschaft festgestellt
hat (§ 18 Abs. 2 BWG).
In der Anzeige ist anzugeben,
unter welchem Namen sich die
Partei an der Wahl beteiligen will.
Die Anzeige muss von mindes-
tens drei Mitgliedern des Bundes-
vorstands, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter,
persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein. Hat eine Par-
tei keinen Bundesvorstand, so tritt
der Vorstand der jeweils obersten
Parteiorganisation an die Stelle
des Bundesvorstands. Die schrift-
liche Satzung und das schriftliche
Programm der Partei sowie ein
Nachweis über die satzungsgemä-
ße Bestellung des Vorstands sind

der Anzeige beizufügen. Der An-
zeige sollen Nachweise über die
Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1
Satz 1 des Parteiengesetzes beige-
fügt werden.

3. Der Bundeswahlausschuss stellt
spätestens am 7. Juli 2017 für
alle Wahlorgane verbindlich fest,
welche Parteien im Deutschen
Bundestag oder in einem Landtag
seit deren letzter Wahl aufgrund
eigener Wahlvorschläge ununter-
brochen mit mindestens fünf
Abgeordneten vertreten waren
und welche Vereinigungen, die
ihre Beteiligung angezeigt haben,
für die Wahl als Parteien anzuer-
kennen sind (§ 18 Abs. 4 BWG).
Gegen eine Feststellung, die sie
an der Einreichung von Wahlvor-
schlägen hindert, kann eine Partei
oder Vereinigung binnen vier
Tagen nach deren Bekanntgabe
Beschwerde zum Bundesverfas-
sungsgericht erheben. In diesem
Fall ist die Partei oder Vereini-
gung von den Wahlorganen bis
zur Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, längstens bis
zum Ablauf des 27. Juli 2017 wie
eine wahlvorschlagsberechtigte
Partei zu behandeln (§ 18 Abs. 4a
BWG).

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvor-
schläge
1. Als Bewerber kann in einem

Kreiswahlvorschlag nur benannt
werden, wer
a) am Wahltag Deutscher im Sin-

ne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes ist, das 18. Le-
bensjahr vollendet hat und nicht
nach § 15 Abs. 2 BWG von der
Wählbarkeit ausgeschlossen ist,

b) als Bewerber einer Partei nicht
Mitglied einer anderen als der
den Kreiswahlvorschlag einrei-
chenden Partei ist und in einer
Mitgliederversammlung zur
Wahl eines Wahlkreisbewerbers
oder in einer besonderen oder
allgemeinen Vertreterversamm-
lung entsprechend den Be-
stimmungen des § 21 BWG in
geheimer Abstimmung hierzu
gewählt worden ist,

c) seine Zustimmung dazu
schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruf lich.

Der Kreiswahlvorschlag darf nur
den Namen eines Bewerbers ent-
halten. Jeder Bewerber kann nur
in einem Wahlkreis und hier nur
in einem Kreiswahlvorschlag be-
nannt werden.

2. Der Kreiswahlvorschlag soll
nach dem Muster der Anlage 13
zur BWO eingereicht werden. Er
muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO)

a) den Familiennamen, die Vorna-
men, den Beruf oder Stand, das
Geburtsdatum, den Geburtsort
und die Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden
Partei und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet,
auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3
BWG) deren Kennwort.

3. Der Kreiswahlvorschlag soll fer-
ner Namen und Anschriften der
Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson
enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien
sind von mindestens drei Mitglie-
dern des Vorstands des Landes-
verbandes, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter,
persönlich und handschriftlich
zu unterzeichnen. Hat eine
Partei in Bayern keinen Landes-
verband oder keine einheitliche
Landesorganisation, so müssen
die Kreiswahlvorschläge von den
Vorständen der nächstniedrigen
Gebietsverbände, in deren Bereich
der Wahlkreis liegt, dem Satz 1
gemäß unterzeichnet sein. Die
Unterschriften des einreichen-
den Vorstands genügen, wenn er
innerhalb der Einreichungsfrist
nachweist, dass dem Landeswahl-
leiter eine schriftliche, dem Satz1
entsprechende Vollmacht der
anderen beteiligten Vorstände
vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO).

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter
Buchstabe A Nr. 2. genannten
Parteien müssen außerdem von
mindestens 200 Wahlberechtig-
ten des Wahlkreises persönlich
und handschriftlich unterzeichnet
sein. Die Wahlberechtigung der
Unterzeichner muss im Zeitpunkt
der Unterzeichnung gegeben sein
und ist bei Einreichung des Kreis-
wahlvorschlags nachzuweisen
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).

6. Andere Kreiswahlvorschläge
(Wählergruppen und Einzelbe-
werber) müssen von mindestens
200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein
(§20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 2 gilt
entsprechend. Hierbei haben drei
Unterzeichner ihre Unterschrif-
ten auf dem Kreiswahlvorschlag
selbst zu leisten.

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag
nach den vorhergehenden
Nummern 5 und 6 von min-
destens 200 Wahlberechtigten
unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen
Formblättern nach Anlage 14 zur
BWO unter Beachtung des § 34
Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf
jedem Formblatt für eine Unter-
stützungsunterschrift kann nur
eine Unterschrift geleistet werden.
Die Formblätter werden auf An-
forderung vom Kreiswahlleiter
kostenfrei geliefert.
Bei der Anforderung sind Fa-
milienname, Vornamen und
Anschrift (Hauptwohnung) des
vorzuschlagenden Bewerbers
anzugeben. Wird bei der Anforde-
rung der Nachweis erbracht, dass
für den Bewerber im Melderegis-
ter eine Auskunftssperre gemäß

§ 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz ein-
getragen ist, wird anstelle seiner
Anschrift (Hauptwohnung) eine
Erreichbarkeitsanschrift verwen-
det; die Angabe eines Postfachs
genügt nicht.
Als Bezeichnung des Trägers
des Wahlvorschlags, der den
Kreiswahlvorschlag einreichen
will, sind außerdem bei Parteien
deren Name und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden,
auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen deren Kennwort
anzugeben. Die vorgenannten
Angaben zum Bewerber und zum
Wahlvorschlagsträger sind vom
Kreiswahlleiter im Kopf der Form-
blätter zu vermerken.
Parteien haben ferner die Auf-
stellung des Bewerbers in einer
Mitglieder- oder einer besonderen
oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung nach § 21 BWG zu
bestätigen.
Für jeden Unterzeichner ist auf
dem Formblatt oder gesondert
(nach dem Muster der Anlage 14
zur BWO) eine Bescheinigung
seiner Gemeindebehörde beizufü-
gen, dass er im Wahlkreis wahlbe-
rechtigt ist.
Ein Wahlberechtigter darf nur
einen Kreiswahlvorschlag unter-
zeichnen; hat jemand mehrere
Kreiswahlvorschläge unterzeich-
net, so ist seine Unterschrift auf
allen weiteren Kreiswahlvorschlä-
gen ungültig.
Kreiswahlvorschläge von Parteien
dürfen erst nach Aufstellung des
Bewerbers durch eine Mitglie-
der- oder Vertreterversammlung
unterzeichnet werden. Vorher
geleistete Unterschriften sind
ungültig.

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind
beizufügen:
a) Die Erklärung des vorgeschlage-

nen Bewerbers nach dem Mus-
ter der Anlage 15 zur BWO, dass
er seiner Aufstellung zustimmt
und für keinen anderen Wahl-
kreis seine Zustimmung zur
Benennung als Bewerber gege-
ben hat, bei Kreiswahlvorschlä-
gen von Parteien einschließlich
der Versicherung an Eides statt,
dass er nicht Mitglied einer
anderen als der den Wahlvor-
schlag einreichenden Partei ist,

b) eine Bescheinigung der zustän-
digen Gemeindebehörde nach
dem Muster der Anlage 16 zur
BWO, dass der Bewerber wähl-
bar ist,

c) bei Kreiswahlvorschlägen von
Parteien eine Ausfertigung
der Niederschrift über die Be-
schlussfassung der Mitglieder-
oder Vertreterversammlung,
in der der Bewerber aufgestellt
worden ist, im Falle eines Ein-
spruchs nach § 21 Abs. 4 BWG
auch eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die wiederholte
Abstimmung, mit der nach § 21
Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschrie-
benen Versicherung an Eides
statt. Die Niederschrift soll
nach dem Muster der Anlage 17
gefertigt, die Versicherung an
Eides statt nach dem Muster der
Anlage 18 abgegeben werden,

d) die erforderliche Zahl von

Unterstützungsunterschriften
nebst Bescheinigungen des
Wahlrechts der Unterzeichner
(siehe Buchstabe B Nr. 7), so-
fern der Kreiswahlvorschlag
von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises un-
terzeichnet sein muss.

9. Die einzureichenden Unterlagen
sind in Schriftform rechtzeitig
vorzulegen. Die Schriftform ist
dann gegeben, wenn die schrift-
lich einzureichenden Unterlagen
persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sind und beim zu-
ständigen Wahlorgan im Original
vorliegen. Die Schriftform ist
durch E-Mail oder Telefax nicht
gewahrt.

C. Zurücknahme und Änderung von
Kreiswahlvorschlägen sowie Beseiti-
gung von Mängeln
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch
gemeinsame schriftliche Erklärung
der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson
zurückgenommen werden, solange
nicht über seine Zulassung ent-
schieden ist. Ein von mindestens
200 Wahlberechtigten unterzeich-
neter Kreiswahlvorschlag kann auch
von der Mehrheit der Unterzeichner
durch eine von ihnen persönlich
und handschriftlich vollzogene Er-
klärung zurückgenommen werden
(§ 23 BWG).
Nach Ablauf der Einreichungsfrist
kann ein Kreiswahlvorschlag nur
durch gemeinsame schriftliche Er-
klärung der Vertrauensperson und
der stellvertretenden Vertrauensper-
son und nur dann geändert werden,
wenn der Bewerber stirbt oder die
Wählbarkeit verliert. Das Verfahren
nach § 21 BWG braucht nicht einge-
halten zu werden, der Unterschrif-
ten nach den Punkten B.5. und B.6.
bedarf es nicht. Nach der Entschei-
dung über die Zulassung des Kreis-
wahlvorschlags ist jede Änderung
ausgeschlossen (§ 24 BWG).
Nach Aufforderung durch den
Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel
im Kreiswahlvorschlag durch die
Vertrauensperson rechtzeitig zu
beseitigen. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist können nur noch Män-
gel an sich gültiger Wahlvorschläge
behoben werden (§ 25 BWG).

D. Auskunft und Vordrucke
Auskunft zur Einreichung von
Kreiswahlvorschlägen erteilt das
Büro des Kreiswahlleiters:
Landratsamt Lindau (Bodensee),
Dienstgebäude Bregenzer Straße 35,
2. Stock, Zimmer Nr. 203, 88131
Lindau (Bodensee), Telefon 08382
270210, Telefax 08382 270253,
E-Mail wahl@landkreis-lindau.de
Dort sind auch die amtlich vorge-
schriebenen Vordrucke nach Anlage
14 (Unterstützungsunterschriften)
sowie die weiteren Vordrucke nach
Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur
BWO für die Einreichung von Wahl-
vorschlägen kostenfrei erhältlich.
Letztgenannte Vordrucke sind auch
im Internetangebot des Landeswahl-
leiters unter www.wahlen.bayern.de
abrufbar.

Lindau (Bodensee), 6. Februar 2017
Der Kreiswahlleiter

Christine Münzberg-Seitz


